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auch denen Müllern, einseitig Eichpfähle zu setzen oder daran etwas abzuän
dern, vielweniger in Fluthgraben und Wehren ohne Zuzichung derer drüber
und darunter liegenden Müller, oder wer sonst darbey imei-Mret, eine ander
wärts und neuerliche Einrichtung zu machen erlaubt, sondern sie in dergleichen
Fällen schuldig seyn sollen, solches mit Vorwissen und unter Confirmacion der
Obrigkeit des Orts und anderst nicht vorzunehmen.

Nächst dem soll von Unsern Beamten und in der Quam von denen Rescrva-

ten*CommiiIariis dahin gesehen werden, daß in sämtlichen Unsern Landen keine
Möllere, Mühlen-Knechte und Treibere bestellet, angenommen oder geduldet
werden, welche nicht vorhero auf diese Unsere Mühlen-Ordnung Pflichte ge
leistet und derselben in allen Stücken treulich nachzuleben versprochen haben.
Was nun

n. Die verpflichtete Möllere und deren Obliegenheit angehet, haben sich
dieselbe beym Mühlenwerck und Mahlwesen folgender Gestalt zu betragen:

i Sollen sie denen Mahlgästen überhaupt mit Bescheidenheit, auch Ge
wissenhaft und redlich begegnen und niemand beym Mahlen oder schroten noch
sonst vervortheilen, vielweniger um Genuß, Geschencke oder auch anderer Ur
sache willen den einen dem andern vorziehen, sondern im Gegentheil einem je
den, sowie er gekommen, Gleich und Recht thun, mithin gebürende Beför
derung leisten, weß Endes, und damit sich niemand mit Fug hierüber beschweh
ren möge, die Mahl-Gaste, so wie sie ihrMahlguht zur Mühle bringen, auf
eine darzu zu-haltende Tafel geschrieben und nach solch er Ordnung befördert wer
den sollen, wobey jedoch auchldahm zusehen, daß denen weit entlegenen Mahl-
Gästen vor denen Einheimischen geholffen und kleine Partheyen Früchte desTa-
ges-dre grössere aber des Nachts gemahlen werden,damit desNachts dieMüh-
len von Mahl-Gasten nicht zu voll bleiben.

2. Bey Herrschafftllchen Mühlen sol ein jeder Pfacht-Müller schuldig seyn,
auf das Schlieswerck und was dem anhängig jederzeit wohl Acht zu haben,
damit solches nicht verwahrloset, sondern in beständiger guten Aufsicht und Re-

gehalten werde.
Sol kein Müller ohne Noth-sich weder bey Tag oder Nacht aus denen-

Mühlen entfernen, oder da solches geschehen müste, jemand von seinen Leuten,
worauf sich wegen des Mühlwesens zu verlassen, die Aussicht übertragen.

5. Muß ein jeder Müller die Früchte nach des Mahl-Gasts Verlangen und
so wie es ein jeder begehret, mahlen und zu dem Ende ohntadelhaste tüchtige
Beutel nicht nur in stetem Vorrath haben, sondern auch die Mehlkasten mit-
gutem Tuche beständig behängen, damit sich dasMehl nicht zu sehr verstaube.
Auch sollen die Müller

5 Denen Mahl-Gasten die nöthige Wannen, Bürsten, Besen und was.
man sonst beym Fruchtmahlen oder Schroten nöthig hat, darreichen.
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